
Förderprogramme Ausbildung 2026 

Bezeichnung Zielgruppe Antragsberechtigte Förderung Antragstellung 

Assistierte Ausbildung 
(AsA)  
 
 

Auszubildende (m/w/d), welche Unterstützung zur Stabilisierung des 
Ausbildungsverhältnisses benötigen sowie deren 
Ausbildungsbetriebe 
 
Junge Menschen (m/w/d), die wegen in ihrer Person liegender 
Gründe während einer Einstiegsqualifizierung (EQ) zusätzlicher 
Unterstützung bedürfen 
 
Hinweis: 
Mit dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im 
Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung 
wurden die ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) und die Assistierte 
Ausbildung nach § 130 SGB III (AsA alt) zu einem Instrument 
vereinheitlicht 
 
 

Auszubildende (m/w/d) 
 
(formlose Antragsstellung) 
 
 

Für den Auszubildenden (m/w/d). 
> Stützunterricht zum Abbau von 
Sprach- und Bildungsdefiziten, 
> Hilfen zur Förderung fach-
theoretischer Kenntnisse und 
Fähigkeiten, 
> Unterstützung zur Stabilisierung 
des Berufsausbildungsverhältnisses. 
 
Die Unterstützung orientiert sich 
am individuellen Förderbedarf der 
Auszubildenden. 
 
Jeder Ausbildungsbetrieb 
 > erhält die erforderlichen 
Hilfestellungen bei der Verwaltung, 
Organisation und Durchführung der 
Ausbildung oder der 
Einstiegsqualifizierung, 
> Die Begleitung im Betriebsalltag 
zur Stabilisierung 
des Ausbildungsverhältnisses oder 
der Einstiegsqualifizierung. 
> Unterstützung des betrieblichen 
Ausbildungspersonals in 
Vorbereitung auf und bei der 
Umsetzung der betrieblichen 
Berufsausbildung oder der 
Einstiegsqualifizierung. 

Die AsA kann zu jedem Zeitpunkt 
der Ausbildung beginnen. 
 
Agentur für Arbeit Marburg 
Afföllerstr. 25 
35039 Marburg 
 
Tel. 06421 605153 
E-Mail: Marburg-
Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
 
Für mehr Infos hier klicken 
 
 

Ausbildungszuschuss für 
behinderte und 
schwerbehinderte 
Menschen 

 
 
 

Ausbildungsverhältnisse von behinderten und schwerbehinderten 
Menschen (m/w/d). 

Ausbildungsbetriebe Zuschuss zur 
Ausbildungsvergütung, dessen 
Höhe individuell, nach Umfang der 
Minderleistung und den jeweiligen 
Eingliederungserfordernissen, 
zwischen der Agentur für Arbeit und 
dem Betrieb vereinbart wird. 

Antragsstellung vor 
Einstellungstermin. 
Agentur für Arbeit Marburg 
Afföllerstr. 25 
35039 Marburg 
 
Arbeitgeber-Service 
Tel.: 0800 4 5555 20 
Für mehr Infos hier klicken 

Agentur für Arbeit Marburg  
Arbeitgeber-Service 
Afföllerstraße 25 
35039 Marburg 



 
 

Ihr Arbeitgeber-Service berät Sie gerne zu den Förderprogrammen und sendet Ihnen die entsprechenden Antragsunterlagen zu. 
 

Kontaktdaten 
Agentur für Arbeit Marburg 
Arbeitgeberservice 
Afföllerstraße 25 
35039 Marburg 

 
Tel.: 0800 4 5555 20 

Bezeichnung Zielgruppe Antragsberechtigte Förderung Antragstellung 

Einstiegsqualifizierung 
(EQ) 
 
  

Ausbildungsbewerber (m/w/d) mit individuell eingeschränkten 
Vermittlungsperspektiven. 
Teilnehmer (m/w/d), die noch nicht in vollem Umfang über die 
erforderliche Ausbildungsbefähigung verfügen. 
Lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche (m/w/d) 
mit Migrationshintergrund. 
 
 

Ausbildungsbetriebe. 
 

Dauer: Mind. 4 max. 12 Monate 
 
Zuschuss zur Vergütung: 
276 € (Arbeitgeber kann aufstocken) 
149 €, pauschalierten Anteil an der 
Sozialversicherung 
 
Erstattung der anfallenden 
Fahrkosten im Rahmen der 
Einstiegsqualifizierung. 
 
 
 

Zuständig ist die Agentur, in deren 
Bezirk der EQ-Teilnehmer seinen 
Wohnsitz hat. 
 
Antragsstellung vor EQ-Beginn 
 
Arbeitgeber-Service 
Tel.: 0800 4 5555 20 
 
Für mehr Infos hier klicken 
 
 
 
 
 

Berufsausbildungs-beihilfe  
(BAB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auszubildende (m/w/d) erhalten BAB, wenn sie während der 
Berufsausbildung nicht bei den Eltern wohnen können, weil der 
Ausbildungsbetrieb vom Elternhaus zu weit entfernt ist. 
 
 
 

Auszubildende (m/w/d). Zuschuss zur Ausbildungsvergütung 
für Unterkunft 

Jederzeit, besser aber 
Antragsstellung vor 
Einstellungstermin. 
 
Agentur für Arbeit Marburg 
Afföllerstr. 25 
35039 Marburg 
BiZ: 
Tel. 06421 605153 
E-Mail:   
Marburg-
Berufsberatung@arbeitsagentur.de  
 
Für mehr Infos hier klicken 
 
 
 



E-Mail: marburg.arbeitgeber@arbeitsagentur.de 

Bitte beachten: 

Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben zu den Förderprogrammen des Landes Hessen kann nicht übernommen werden, da die Arbeitsagentur nicht die bewilligende Behörde ist. 
Bei den meisten Programmen besteht ein "Kumulierungsverbot", d.h, dass für ein und dasselbe Ausbildungsverhältnis nicht Fördermittel aus verschiedenen öffentlichen Programmen in 
Anspruch genommen werden dürfen  
In allen Programmen stehen nur begrenzte Haushaltsmittel zur Verfügung. 
Die Antragsstellung ist zur Fristwahrung vorbehaltlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln ab sofort möglich. Förderzusagen können erst nach Bereitstellung der Haushaltsmittel erteilt 
werden. Dabei ist die Reihenfolge des Antragseingangs maßgebend. 

 
 
           Stand Februar 2026 


